Begutachtung und Förderung von Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. Legasthenie
gem. KMBek v. 16.11.1999 und KMS v. 09.08.2000

	1.
	Antrag auf Förderung und Nachteilsausgleich bei der Schule. Sammlung von Informationen an der Schule. Anmeldung des Schülers beim zuständigen Schulpsychologen, ggf. bei der Schulberatungsstelle

	
	

	2.
	Untersuchung durch Schulpsychologen unter Einbeziehung der Beobachtungen der Schule und ggf. der Beratungslehrkraft

Erstellung einer Bescheinigung über das Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibschwäche

Empfehlung angemessener Förder- und Hilfsmaßnahmen (auf den jeweiligen Schüler zugeschnitten)

Übersendung der Bescheinigung an die Schule

	
	

	3.
	Bei Feststellung einer schwererwiegenden Störung: Schulpsychologe empfiehlt Untersuchung bei einer entsprechenden Fachkraft

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt (?)

	
	

	4.
	Untersuchung bei einer Fachkraft (Kinder- und Jugendpsychiater, Sozialpädiatrisches Zentrum, approbierter Psychologischer Psychotherapeut): Multiaxiale Diagnostik

Einbeziehung der Beobachtungen der Schule und des Schulpsychologen

	
	

	5.
	Bei entsprechendem Befund: Erstellung eines Attests zur Bescheinigung einer Lese- und Rechtschreibstörung zur Vorlage beim Schulpsychologen

Übersendung der detaillierten Untersuchungsergebnisse an den Schulpsychologen

Ggf. Erfassung fehlender Daten durch den Schulpsychologen

	
	

	6.
	Erstellung einer Bescheinigung über das Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibstörung (Legasthenie)

Empfehlung angemessener Förder- und Hilfsmaßnahmen (auf den jeweiligen Schüler zugeschnitten)

Übersendung der Bescheinigung an die Schule

Verbleib der Ergebnisse der schulpsychologischen bzw. der psychiatrischen Untersuchung beim Schulpsychologen

	
	

	7.
	Umsetzung der vom Schulpsychologen empfohlenen Förder- und Hilfsmaßnahmen durch die Schule


Dauer und Verbindlichkeit der Hilfsmaßnahmen bei Legasthenie (Lese- Rechtschreibstörung)

gem. KMBek v. 16.11.1999 und KMS v. 09.08.2000, Ziff. 5

1. Eine einmal bescheinigte Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung) eröffnet die Gewährung von Hilfsmaßnahmen für die gesamte Dauer der Schulzeit.

2. Je nach Lage des Falles kann das Ausmaß der Hilfsmaßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. nach der Jahrgangsstufe 8) verändert werden. Dies muss in Abstimmung zwischen Schule, Schulpsychologen, dem Schüler und dessen Eltern geschehen.

3. Ein einmal gestellter und bewilligter Antrag auf Hilfsmaßnahmen kann von den Begüns​tigten zurückgezogen werden. Dies ist am Gymnasium spätestens zu Beginn der Oberstufe, an Haupt-, Real- und Wirtschaftsschule spätestens nach der 8. Jahrgangsstufe der Fall.

4. Wurde ein bewilligter Antrag am Gymnasium nicht spätestens nach der 10. Jahrgangsstufe, an Haupt-, Real- und Wirtschaftsschule nach der 8. Jahrgangsstufe zurückgezogen, so gilt er für den Rest des Schulbesuchs an dieser Schulart. Die Tatsache der Gewährung von Nachteilsausgleich wird dann in den Jahreszeugnissen sowie im Abschluss- und Abgangszeugnis vermerkt.

5. Beim Übergang von einer allgemein bildenden zu einer beruflichen Schule kann ein bewilligter Antrag ebenfalls zurückgezogen werden. Dies gilt nicht für den Übergang an eine vier- oder dreijährige Wirtschaftsschule vor Ende der 8. Jahrgangsstufe.

6. Wurde ein bewilligter Antrag auf Hilfsmaßnahmen einmal zurückgezogen, so kann er nicht noch einmal gestellt werden.

7. Wird ein Antrag an einer beruflichen Schule gestellt und bewilligt oder ein früher bewilligter Antrag nicht zu Beginn des Schulbesuchs zurückgezogen, so kann er an der gleichen Schulart nicht mehr zurückgezogen werden.

